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Wolfgang Scherf 

Grenzbelastungen im Länderfinanzausgleich 

Im deutschen Länderfinanzausgleich werden Mehreinnahmen eines Bundeslandes in 
hohem Maße durch geringere Ausgleichsansprüche abgeschöpft. Das senkt die Attrak-
tivität eigener Anstrengungen zur Verbesserung der Finanzkraft und erzeugt Fehlan-
reize. Die Grenzbelastungen werden in der Regel durch Simulation des Länderfinanz-
ausgleichs für den Fall zusätzlicher Einnahmen eines Landes aus einzelnen Steuern be-
stimmt.1 Dieser Weg ist relativ kompliziert und zeigt auch nicht transparent auf, wie 
die Grenzbelastungen zustande kommen. Der Beitrag präsentiert ein formales Modell, 
das mit wenigen Basisinformationen auskommt und dennoch eine exakte Bestimmung 
der Grenzbelastungen des aktuellen Systems und seiner Reformoptionen ermöglicht. 

1. Länderfinanzausgleich im Überblick 

Der Länderfinanzausgleich hat die Aufgabe, die Finanzkraftdifferenzen zwischen den 
Bundesländern zu reduzieren, damit auch die finanzschwächeren Länder ihre verfas-
sungsmäßigen Aufgaben erfüllen können.2 Dieses Ziel soll mit drei verschiedenen In-
strumenten erreicht werden. 

– Auf der ersten Stufe des Länderfinanzausgleichs wird der Länderanteil an der Um-
satzsteuer nach Einwohnern verteilt. Anschließend erfolgt ein Finanzkraftausgleich 
durch Zu- und Abschläge, die mit den Umsatzsteueranteilen verrechnet werden. 

– Auf der zweiten Stufe erhalten die nach Finanzkraftausgleich immer noch relativ 
finanzschwachen Länder allgemeine Bundesergänzungszuweisungen, die den Ab-
stand zum Durchschnitt weiter verkleinern. 

– Die dritte Stufe umfasst eine steuerkraftbezogene Sonderbedarfsregelung. Länder 
mit relativ steuerschwachen Gemeinden erhalten spezielle Bundesergänzungszu-
weisungen für ihre unterproportionale Gemeindesteuerkraft. 

Der aktuelle Länderfinanzausgleich lässt sich durch ein Gleichungssystem darstellen. 
Alle ausgleichsrelevanten Größen werden dabei in Euro pro Einwohner gemessen. Das 
vereinfacht den Vergleich zwischen Ländern unterschiedlicher Größe und verdeutlicht 
die Ausgleichsfunktion des Systems, das im Kern auf eine Angleichung der Pro-Kopf-
Finanzkraft der Länder gerichtet ist. 

 
1 Simulationsrechnungen finden sich z.B. bei Büttner/Görbert 2016 und Burret/Bury/Feld 2018. 
2 Vgl. zur generellen Funktionsweise und zu den Wirkungen des Länderfinanzausgleichs Scherf 2020 
und die dort angegebene Literatur. In diesem Beitrag geht es nur um die finanzkraftbezogenen Elemente 
des Systems. Davon unabhängige Regelungen für Sonderbedarfe bleiben außer Betracht. 



2 

2. Umsatzsteuerverteilung und Finanzkraftausgleich 

Die Steuereinnahmen der Länder und ihrer Gemeinden bestimmen die Finanzkraft der 
Länder vor Finanzausgleich.3 Sie werden zu einer Finanzkraftmesszahl aggregiert, die 
in Relation zu einer Ausgleichsmesszahl die relative Finanzkraft eines Landes abbildet. 

Bezogen auf die tatsächlichen Einwohner ergeben die „Steuern der Länder im Finanz-
kraftausgleich“ die Steuerkraftmesszahl eines Landes (SMZL). Daneben wird ein be-
stimmter Anteil (g = 75%) von der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden pro Einwohner 
(SMZG) als Finanzkraft des Landes veranschlagt. Zusammen mit der Steuerkraftmess-
zahl des Landes resultiert daraus die Finanzkraftmesszahl eines Landes (FMZL): 

(1) FMZL  =  SMZL + g SMZG  

Der Länderfinanzausgleich orientiert sich an der Differenz zwischen der Ausgleichs-
messzahl (AMZL) und der Finanzkraftmesszahl eines Landes. Im Grundmodell des Fi-
nanzkraftausgleichs dient die durchschnittliche Finanzkraft pro Einwohner als Aus-
gleichsmesszahl. Im Länderfinanzausgleich werden jedoch die Einwohner einiger Län-
der nicht mit dem Faktor 1, sondern teils höher gewichtet. Die Einwohnergewichte un-
terscheiden sich zudem bei den Länder- und Gemeindesteuern. 

Tabelle 1 enthält die erforderlichen Basisdaten für die Ermittlung der Ausgleichsmess-
zahlen. In der Tabelle sind die Länder nach Flächenländern und Stadtstaaten gruppiert 
und innerhalb der Gruppen nach der Einwohnerzahl absteigend sortiert. 

Aus der Einwohnerzahl eines Landes (E) ergibt sich in Relation zur Summe der Ein-
wohner aller Länder (∑ E) zunächst der Einwohneranteil eines Landes (e). Die gewich-
teten Einwohner werden nun getrennt nach Länder- und Gemeindesteuern (EL bzw. EG) 
ermittelt. Sie errechnen sich aus der tatsächlichen Einwohnerzahl multipliziert mit den 
jeweiligen Einwohnergewichten (wL bzw. wG). Daraus resultieren die gewichteten Ein-
wohneranteile (eL bzw. eG). Sie ergeben im Verhältnis zum tatsächlichen Einwohneran-
teil (e) die auf 1 normierten effektiven Einwohnergewichte (vL = eL/e bzw. vG = eG/e). 

Zum Beispiel erhöht die Einwohnergewichtung der Stadtstaaten mit 135% ihr effektives 
Einwohnergewicht bei den Ländersteuern 2020 auf ca. 131,6% und reduziert das der 
Flächenländer auf ca. 97,5%. Infolge der Einwohnergewichtungen der dünn besiedelten 
Flächenländer sinken die effektiven Einwohnergewichte der Stadtstaaten dort auf ca. 
131,3% und die der übrigen Flächenländer auf ca. 97,2%. 

 
3 Die Steuern der Länder betragen 2020 ca. 304,2 Mrd. €. Sie umfassen Gemeinschaftsteueranteile (Lohn-
steuer: 217,4 Mrd. €, veranlagte Einkommensteuer: 62,3 Mrd. €, Abgeltungsteuer: 5 Mrd. €, nicht veran-
lagte Steuern vom Ertrag: 23,2 Mrd. €, Körperschaftsteuer: 32,4 Mrd. €), Gewerbesteuerumlage: 2,9 Mrd. 
€, Ländersteuern: 34,3 Mrd. € (davon Erbschaftsteuer: 6,9 Mrd. €, Grunderwerbsteuer: 15,2 Mrd. €, Kraft-
fahrzeugsteuerkompensationsbeträge: 9 Mrd. €), Umsatzsteueranteile: 118 Mrd. € und 33% der Förder-
abgabe. Hinzugerechnet werden 75% der Gemeindesteuern: 87,7 Mrd. € (Einkommen- und Umsatzsteu-
eranteile, Gewerbesteuer abzüglich Umlage, Grundsteuern). 
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Tabelle 1 Basisdaten (Quelle: BMF 2020) 

Land Einwohner Gewichte Einwohner AMZL Einwohner AMZG 

 E e wL wG EL eL vL EG eG vG 

NW 17.929.679 0,2158 1 1 17.929.679 0,2104 0,9746 17.929.679 0,2099 0,9723 
BY 13.097.202 0,1577 1 1 13.097.202 0,1537 0,9746 13.097.202 0,1533 0,9723 
BW 11.087.408 0,1335 1 1 11.087.408 0,1301 0,9746 11.087.408 0,1298 0,9723 
NI 7.990.991 0,0962 1 1 7.990.991 0,0938 0,9746 7.990.991 0,0935 0,9723 
HE 6.275.691 0,0755 1 1 6.275.691 0,0736 0,9746 6.275.691 0,0735 0,9723 
RP 4.089.583 0,0492 1 1 4.089.583 0,0480 0,9746 4.089.583 0,0479 0,9723 
SN 4.072.660 0,0490 1 1 4.072.660 0,0478 0,9746 4.072.660 0,0477 0,9723 
SH 2.899.885 0,0349 1 1 2.899.885 0,0340 0,9746 2.899.885 0,0339 0,9723 
BB 2.516.200 0,0303 1 1,03 2.516.200 0,0295 0,9746 2.591.686 0,0303 1,0015 
ST 2.200.288 0,0265 1 1,02 2.200.288 0,0258 0,9746 2.244.294 0,0263 0,9918 
TH 2.137.155 0,0257 1 1 2.137.155 0,0251 0,9746 2.137.155 0,0250 0,9723 
MV 1.609.062 0,0194 1 1,05 1.609.062 0,0189 0,9746 1.689.515 0,0198 1,0210 
SL 988.258 0,0119 1 1 988.258 0,0116 0,9746 988.258 0,0116 0,9723 
BE 3.652.640 0,0440 1,35 1,35 4.931.064 0,0579 1,3157 4.931.064 0,0577 1,3127 
HH 1.843.176 0,0222 1,35 1,35 2.488.288 0,0292 1,3157 2.488.288 0,0291 1,3127 
HB 683.184 0,0082 1,35 1,35 922.298 0,0108 1,3157 922.298 0,0108 1,3127 
Alle 83.073.062 1,0000 1,0260 1,0284 85.235.712 1,0000 1,0000 85.435.657 1,0000 1,0000 
   

Unter Berücksichtigung der effektiven Einwohnergewichte bei den Ländersteuern und 
den Gemeindesteuern gilt für die Ausgleichsmesszahl eines Landes: 

(2) AMZL  =  vL SMZØL + vG g SMZØG  

Die Ausgleichsmesszahl entspricht prinzipiell der Summe der durchschnittlichen Steu-
erkraftmesszahlen der Ländersteuern (SMZØL) und der mit dem Anteil (g) veranschlag-
ten Gemeindesteuern (SMZØG), allerdings modifiziert durch die normierten Einwoh-
nergewichte der einzelnen Länder (vL bzw. vG). 

Im Falle einer isolierten Variation der Steuerkraft eines Landes oder seiner Gemeinden 
verändert sich nach Gleichung (1) die Finanzkraftmesszahl des Landes: 

(3) ∆ FMZL =  ∆ SMZL + g ∆ SMZG  

Darüber hinaus verändert sich die Ausgleichsmesszahl des Landes, denn ein Anstieg 
der eigenen Steuerkraftmesszahlen verursacht nach Gleichung (2) auch eine Erhöhung 
der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahlen: 

(4) ∆ AMZL  =  vL ∆ SMZØL + vG g ∆ SMZØG  

Dabei hängt der Anstieg der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahlen vom Anteil der 
ungewichteten Einwohner des Landes (e) an der Einwohnerzahl aller Länder ab. Wenn 
die Pro-Kopf-Steuerkraft eines großen Landes zunimmt, dann wächst die durchschnitt-
liche Pro-Kopf-Steuerkraft aller Länder stärker als bei einem entsprechenden Anstieg 
in einem kleinen Land. 
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Für die Veränderung der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahlen gilt daher: 

(5) ∆ SMZØL =  e ∆ SMZL =  (eL/vL) ∆ SMZL  

 ∆ SMZØG =  e ∆ SMZG =  (eG/vG) ∆ SMZG  

Einsetzen in Gleichung (4) für die Veränderung der Ausgleichsmesszahl ergibt: 

(6) ∆ AMZL =  eL ∆ SMZL + eG g ∆ SMZG  

Auf der ersten Stufe des Länderfinanzausgleichs wird die Differenz zwischen der Aus-
gleichs- und der Finanzkraftmesszahl nach Maßgabe des Ausgleichsatzes (a = 63%) teil-
weise kompensiert. Nach der Reform 2020 erfolgt der Finanzkraftausgleich nicht mehr 
durch horizontale Ausgleichszuweisungen und -beiträge, sondern durch Zu- und Ab-
schläge (ZL) im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung: 

(7) ZL  =  a (AMZL – FMZL)  

Die Zu- und Abschläge eines Landes bei der Umsatzsteuerverteilung reagieren gemäß 
Gleichung (7) auf die Veränderungen der Finanzkraftmesszahl und der Ausgleichs-
messzahl. Eine Erhöhung der eigenen Steuerkraft senkt die Zuschläge bzw. erhöht die 
Abschläge bei der Umsatzsteuer. Daher bietet es sich an, diesen Effekt auf die negative 
Differenz von FMZ und AMZ zu beziehen: 

(8) ∆ ZL  =  – a (∆ FMZL – ∆ AMZL)  =  – a [(1 – eL) ∆ SMZL + (1 – eG) g ∆ SMZG]  

Nach Gleichung (8) schlagen sich eigene Mehreinnahmen nicht im Umfang der erhöh-
ten Finanzkraftmesszahl, sondern nur gebremst durch den entgegengerichteten Effekt 
der vergrößerten Ausgleichsmesszahl im Finanzkraftausgleich nieder. Dadurch wer-
den die anderen Länder an der gewachsenen Steuerkraft eines Landes beteiligt. Auf 
den weiteren Stufen kann auch der Bund von der Erhöhung der Steuerkraft eines fi-
nanzschwachen Landes durch geringere Bundesergänzungszuweisungen profitieren. 

Bei der Ermittlung der Grenzbelastungen geht es um die Auswirkungen einer isolierten 
Erhöhung der Steuerkraft eines Landes oder seiner Gemeinden auf die Zahlungen im 
Finanzausgleich4. Dabei bestimmen die direkten Finanzkrafteffekte die theoretischen 
bzw. unbereinigten Grenzbelastungen, die sich unter Vernachlässigung der Rückwir-
kungen auf die Ausgleichsmesszahlen ergeben. Die effektiven Grenzbelastungen liegen 
stets darunter, weil ein Anstieg der Steuerkraft eines Landes die durchschnittliche Steu-
erkraft aller Länder und damit auch die Ausgleichsmesszahl des Landes selbst erhöht. 

Aus Gleichung (8) lassen sich die Grenzbelastungen des Landeshaushalts (GBL) und des 
Gesamthaushalts (GBLG) bestimmen. Die Grenzbelastungen sind allgemein definiert als 

 
4 Die in der Literatur oft verwendeten absoluten Verbleibsbeträge oder relativen Verbleibsquoten (VQ) 
sind die Kehrseite der Grenzbelastungen (GB). Sie geben an, welcher Teil der Steuermehreinnahmen im 
Landes- oder Gesamthaushalt verbleibt: VQ = 1 – GB. 
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Relation zwischen der mit negativem Vorzeichen versehenen Veränderung der Zu- und 
Abschläge bei der Umsatzsteuer (– ∆ ZL) und der Veränderung der Landeseinnahmen 
(∆ SMZL) bzw. der Gesamteinnahmen (∆ SMZL + ∆ SMZG). 

Nur das Aufkommen der Ländersteuern betrifft den Landeshaushalt direkt: 

(9) GBL =  a [(1 – eL) ∆ SMZL + (1 – eG) g ∆ SMZG] / ∆ SMZL  

Im Gesamthaushalt ist auch das Aufkommen der Gemeindesteuern relevant: 

(10) GBLG =  a [(1 – eL) ∆ SMZL + (1 – eG) g ∆ SMZG] / (∆ SMZL + ∆ SMZG) 

Auf der Basis der Gleichungen (9) und (10) lassen sich die Grenzbelastungen konkreter 
Steuern im Finanzkraftausgleich genauer bestimmen (vgl. Kapitel 4). Zuvor werden 
aber die Bundesergänzungszuweisungen analysiert, die zusätzliche Grenzbelastungen 
bei den Empfängern erzeugen. 

3. Bundesergänzungszuweisungen 

Der Bund erhöht die Finanzkraft der Länder durch allgemeine Bundesergänzungszu-
weisungen sowie Bundesergänzungszuweisungen für Sonderbedarfe. Letztere sind im 
vorliegenden Kontext nur relevant, soweit sie von der Steuerkraft abhängen und damit 
Grenzbelastungen erzeugen. Das betrifft allein die neuen Bundesergänzungszuweisun-
gen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft. 

Die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (BEZA) setzen den horizontalen Fi-
nanzkraftausgleich unter den Ländern mit einem vertikalen Instrument fort. Relativ fi-
nanzschwache Länder erhalten zusätzliche Bundesmittel zur Deckung ihres Finanzbe-
darfs. Damit wird die Lücke bis zu 99,75% des Länderdurchschnitts, die nach Finanz-
kraftausgleich noch verbleibt, zu 80% geschlossen. Maßgeblich für die allgemeinen Bun-
desergänzungszuweisungen ist einerseits der Ausgleichsatz (b = 80%) und andererseits 
die Differenz zwischen einem bestimmten Prozentsatz (bº = 99,75%) der Ausgleichs-
messzahl und der Finanzkraftmesszahl nach Finanzkraftausgleich (FMZL2): 

(11) BEZA  =  b (bº AMZL – FMZL2)    für    FMZL2  <  bº AMZL  

Die Finanzkraftmesszahl nach Finanzkraftausgleich entspricht der Finanzkraftmess-
zahl vor Finanzkraftausgleich zuzüglich der bereits erhaltenen Umsatzsteuerzuschläge: 

(12) FMZL2  =  FMZL + a (AMZL – FMZL) 

Somit gilt für die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen: 

(13) BEZA  =  b [(bº – a) AMZL – (1 – a) FMZL]    für    FMZL  <  rº AMZL  
mit    rº  =  (bº – a)/(1 – a) 

Die Begrenzung auf einen Prozentsatz bº der Ausgleichsmesszahl, der kleiner als 100% 
ist, hat zur Folge, dass allgemeine Bundesergänzungszuweisungen nur an Länder ge-
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zahlt werden, deren Finanzkraftmesszahl vor Finanzkraftausgleich einen bestimmten 
Prozentsatz rº der Ausgleichsmesszahl unterschreitet. Dabei gilt rº < bº für a > 0. 

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (3) für die Veränderung der Finanzkraftmess-
zahl und (6) für die Veränderung der Ausgleichsmesszahl lässt sich aus Gleichung (13) 
die Veränderung der Bundesergänzungszuweisungen infolge einer Variation der Län-
der- oder Gemeindesteuerkraft ermitteln: 

(14) ∆ BEZA  =  – b (1 – a) [(1 – rº eL) ∆ SMZL + (1 – rº eG) g ∆ SMZG]  

Daraus resultieren die Grenzbelastungen bei den allgemeinen Bundesergänzungszu-
weisungen für den Landeshaushalt und den Gesamthaushalt, die zusätzlich zu den 
Grenzbelastungen im Finanzkraftausgleich eintreten: 

(15) GBL =  b (1 – a) [(1 – rº eL) ∆ SMZL + (1 – rº eG) g ∆ SMZG] / ∆ SMZL  

(16) GBLG =  b (1 – a) [(1 – rº eL) ∆ SMZL + (1 – rº eG) g ∆ SMZG]/ (∆ SMZL + ∆ SMZG) 

Eine formale Aggregation der Grenzbelastungen im Finanzkraftausgleich und bei den 
Bundesergänzungszuweisungen ist nicht erforderlich, da sich die gesamten Grenzbe-
lastungen durch einfache Addition der Teileffekte ergeben. Der gesonderte Ausweis 
der Grenzbelastungen bei den Bundesergänzungszuweisungen erklärt zudem transpa-
rent die Differenzen zwischen den gesamten Grenzbelastungen der einzelnen Länder. 

Infolge der neuen Bundesergänzungszuweisungen für unterproportionale Gemeinde-
steuerkraft (BEZG) treten für die Empfängerländer weitere Grenzbelastungen ein, weil 
auch diese Zuweisungen auf eine Veränderung der eigenen Steuerkraft reagieren. Die 
Bezugsgrößen weichen jedoch von denen der übrigen Ausgleichsinstrumente ab, was 
zu unsystematischen Ausgleichseffekten führt (Scherf 2020, S. 10–12). Maßgeblich sind 
hier die Differenzen zwischen der kommunalen Steuerkraft pro Einwohner in einem 
Land (SMZG) und der mittleren Gemeindesteuerkraft im Bundesgebiet (SMZØG). Letz-
tere dient im vorliegenden Fall als Ausgleichsmesszahl. Wenn die Steuerkraftmesszahl 
unter einem bestimmten Prozentsatz (cº = 80%) der Ausgleichsmesszahl liegt, werden 
die Fehlbeträge nach Maßgabe des Ausgleichsatzes (c = 53,5%) kompensiert: 

(17) BEZG  =  c (cº SMZØG – SMZG)    für    SMZG  <  cº AMZG 

Nach Gleichung (6) verändert sich die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinden mit 
der Gemeindesteuerkraft eines Landes (∆ SMZØG = e ∆ SMZG). Daher gilt für die Verän-
derungen der Bundesergänzungszuweisungen nach der Gemeindefinanzkraft: 

(18) ∆ BEZG  =  c (cº ∆ SMZØG – ∆ SMZG)  =  – c (1 – cº e) ∆ SMZG  

Daraus lassen sich die zusätzlichen Grenzbelastungen der Empfängerländer ableiten: 

(19) GBL =  c (1 – cº e) ∆ SMZG / ∆ SMZL  
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(20) GBLG =  c (1 – cº e) ∆ SMZG / (∆ SMZL + ∆ SMZG)  

Damit stehen alle Komponenten für die Ermittlung der aggregierten Grenzbelastungen 
der Länder im Länderfinanzausgleich einschließlich Bundesergänzungszuweisungen 
zur Verfügung. Die aggregierten Grenzbelastungen unterscheiden sich nach drei Län-
dergruppen: (1) Empfänger von Bundesergänzungszuweisungen für unterproportio-
nale Gemeindesteuerkraft, (2) Empfänger von allgemeinen Bundesergänzungszuwei-
sungen und (3) übrige Länder. 

Alle Komponenten zeichnen sich dadurch aus, dass die theoretischen bzw. unbereinig-
ten Grenzbelastungen stets über den Werten liegen, die sich unter Berücksichtigung der 
systemimmanenten Rückkoppelungseffekte tatsächlich einstellen. Das Ausmaß der Ab-
weichungen variiert mit den Einwohneranteilen der einzelnen Länder, wobei für den 
Finanzkraftausgleich und die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen nach Län-
dersteuern und Gemeindesteuern differenzierte gewichtete Einwohneranteile herange-
zogen werden müssen. 

4. Grenzbelastungen einzelner Steuern 

Auf der Basis der abgeleiteten allgemeinen Zusammenhänge werden im Folgenden die 
Grenzbelastungen einzelner Steuern aufgezeigt. Darüber hinaus lässt sich das Instru-
mentarium auch zur Analyse verschiedener Reformoptionen verwenden. 

a. Körperschaftsteuer 

Die Körperschaftsteuer ist eine Gemeinschaftsteuer, an der neben dem Bund nur die 
Länder beteiligt sind. Der Anteil des Bundes spielt für die Grenzbelastungen aber keine 
Rolle, weil seine Einnahmen nicht zur Bezugsgröße rechnen. Insofern genügt hier wie 
bei reinen Ländersteuern (z.B. Erbschaftsteuer) die Bezugnahme auf den Landeshaus-
halt. Die Mehreinnahmen (∆ SMZL > 0) entsprechen denen im Gesamthaushalt, weil die 
Gemeinden keine zusätzlichen Einnahmen erhalten (∆ SMZG = 0). Daher bleiben auch 
die Bundesergänzungszuweisungen nach der Gemeindesteuerkraft unberührt. 

Für Ländersteuern und die Körperschaftsteuer gilt nach den Gleichungen (9) und (15): 

(21) GBL =  GBLG  =  a (1 – eL) Ländersteuer FKA 

(22) GBL =  GBLG  =  b (1 – a) (1 – rº eL) Ländersteuer BEZA  

Tabelle 2 zeigt die Grenzbelastungen der einzelnen Länder geordnet nach der aggre-
gierten Grenzbelastung (∑ GBL). Für relativ kleine Bundesländer liegen die Werte nahe 
bei der unbereinigten Grenzbelastung (GBU). Stärkere Abweichungen finden sich dage-
gen bei den großen Bundesländern NW, BY und BW. Die Grenzbelastungen sind bei 
den relativ finanzstarken Ländern moderat, erreichen aber bei den relativ finanzschwa-
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chen Ländern schon Werte knapp unter bzw. über 90%. Von einem Euro Mehraufkom-
men können diese Länder also netto nur rund 10 Cent in ihrem Haushalt verbuchen. 

Tabelle 2 Grenzbelastungen bei der Körperschaftsteuer 

 
■  FKA    ■  BEZA    ▬  unbereinigt 

 

b. Lohnsteuer 

Komplexer sind die Formeln für die Grenzbelastungen, wenn Länder und Gemeinden 
am Aufkommen einer Gemeinschaftsteuer beteiligt sind (Lohn- und Einkommensteuer, 
Abgeltungsteuer, Gewerbesteuer). Hier fließen Einnahmen an Land und Gemeinden, 
wobei die Gemeindeeinnahmen anteilig zur Finanzkraft des Landes rechnen. Da sich 
die Mehreinnahmen auf Land und Gemeinden verteilen, divergieren die Grenzbelas-
tungen bezogen auf den Landeshaushalt und den Gesamthaushalt. 

Bei solchen Steuern treten Veränderungen der Steuerkraft des Landes und seiner Ge-
meinden simultan ein. Dabei entspricht die Relation zwischen der Steuerkraftänderung 
der Gemeinden und der Steuerkraftänderung des Landes der Beteiligungsquote der Ge-
meinden (bG ) relativ zur Beteiligungsquote des Landes (bL) an der Gemeinschaftsteuer:5 

(23) ∆ SMZG / ∆ SMZL  =  bG/bL  

Nach Substitution von ∆ SMZG durch (bG/bL) ∆ SMZL in den allgemeinen Gleichungen 
(9), (15) und (19) für die Grenzbelastungen des Landeshaushalts ergeben sich folgende 
Grenzbelastungen auf den einzelnen Stufen des Länderfinanzausgleichs: 

 
5 Diese Relation beträgt bei der Lohnsteuer 15/42,5 und bei der Abgeltungsteuer 12/44. Bei der Gewer-
besteuer liegt sie mit 4,375/91,25 weit darunter. Wie noch gezeigt wird, unterscheidet sich die Gewerbe-
steuer grundlegend von den beiden anderen, weil sie in erster Linie eine Gemeindesteuer darstellt. 
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FKA 49,7 53,3 54,8 58,4 61,2 57,1 59,4 60,0 60,0 60,9 61,1 61,4 61,4 61,8 62,3 62,3 63,0

BEZA 26,8 27,9 28,2 28,2 28,6 28,7 28,8 28,9 29,0 29,3 29,3 29,6

∑ GBL 49,7 53,3 54,8 58,4 61,2 83,9 87,3 88,2 88,2 89,5 89,9 90,2 90,3 90,9 91,5 91,6 92,6
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(24) GBL =  a [(1 – eL) + (1 – eG) g (bG/bL)]  Gemeinschaftsteuer FKA 

(25) GBL =  b (1 – a) [(1 – rº eL) + (1 – rº eG) g (bG/bL)] Gemeinschaftsteuer BEZA  

(26) GBL =  c (1 – cº q) (bG/bL) Gemeinschaftsteuer BEZG  

Die Grenzbelastungen des Landeshaushalts haben jeweils die Form GBL = – ∆ X/∆ SMZL 
mit ∆ X Î {∆ ZL, ∆ BEZA, ∆ BEZG). Unter Verwendung der Beteiligungsquoten der Ge-
meinden und des Landes lassen sich die Grenzbelastungen des Gesamthaushalts auf 
allen Stufen daher einfach aus den Grenzbelastungen des Landeshaushalts ableiten: 

(27) GBLG =  GBL [∆ SMZL / (∆ SMZL + ∆ SMZG)]  =  GBL / (1 + bG/bL)  

Tabelle 3 Grenzbelastungen bei der Lohnsteuer 

 
■  FKA    ■  BEZA    ■  BEZG    ▬  unbereinigt 

 
Tabelle 3 dokumentiert das hohe Niveau der Grenzbelastungen bei der quantitativ ge-
wichtigen Lohnsteuer. In den Landeshaushalten der Länder, die Bundesergänzungszu-
weisungen erhalten, führen zusätzliche Lohnsteuereinnahmen zu einer Nettobelastung. 
Besonders betroffen sind die Empfänger von Bundesergänzungszuweisungen für un-
terproportionale Gemeindesteuerkraft. Auch die Grenzbelastungen des Gesamthaus-
halts erreichen hohe Werte, die in der Spitze eine Vollabschöpfung bedeuten. 
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FKA 62,9 67,4 69,3 73,8 77,4 72,2 75,1 75,9 77,0 78,8 75,9 77,3 77,6 77,7 78,2 78,8 79,7

BEZA 34,0 35,3 35,7 36,2 37,0 35,7 36,3 36,5 36,5 36,7 37,0 37,4

BEZG 18,1 18,4 18,5 18,5 18,6 18,7 18,9

∑ GBL 62,9 67,4 69,3 73,8 77,4 106,2 110,4 111,5 113,1 115,8 129,7 132,1 132,6 132,7 133,5 134,5 136,0

FKA 46,5 49,8 51,2 54,6 57,2 53,4 55,5 56,1 56,9 58,3 56,1 57,1 57,4 57,4 57,8 58,2 58,9

BEZA 25,1 26,1 26,4 26,7 27,4 26,4 26,9 27,0 27,0 27,1 27,4 27,7

BEZG 13,4 13,6 13,7 13,7 13,7 13,8 14,0

∑ GBLG 46,5 49,8 51,2 54,6 57,2 78,5 81,6 82,4 83,6 85,6 95,8 97,6 98,0 98,1 98,7 99,4 100,5
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c. Abgeltungsteuer 

Auf einem etwas tieferen Niveau liegen die Grenzbelastungen des Landeshaushalts bei 
der Abgeltungsteuer (Tabelle 4). Die Differenz beruht auf der kleineren Relation bG/bL. 
Der Anteil der Mehreinnahmen, der in den Landeshaushalt fließt, ist bei der Abgeltung-
steuer größer, der Anteil, der in den Gemeindehaushalt fließt und dem Land zugerech-
net wird, ist dagegen kleiner als bei der Lohnsteuer. 

Tabelle 4 Grenzbelastungen bei der Abgeltungsteuer 

 
■  FKA    ■  BEZA    ■  BEZG    ▬  unbereinigt 

 
Da zugleich der Faktor (bG/bL)/(1 + bG/bL) steigt, fallen die Grenzbelastungen des Ge-
samthaushalts für alle Länder mit Ausnahme der Bezieher von Bundesergänzungszu-
weisungen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft etwas größer aus als bei der 
Lohnsteuer. Letztere profitieren von dem geringeren Gemeindeanteil an den Mehrein-
nahmen. Er sorgt dafür, dass die Grenzbelastungen auf der letzten Stufe der Gemein-
desteuerkraftzuweisungen deutlich geringer ausfallen als bei der Lohnsteuer, was den 
Anstieg auf den beiden vorgelagerten Stufen überkompensiert. 

d. Grundsteuer 

Die Grundsteuer ist eine reine Gemeindesteuer. Das Land erhält keine zusätzlichen Ein-
nahmen (∆ SMZL = 0), wird aber durch die anteilige Anrechnung der Gemeindesteuern 
im Finanzausgleich finanziell belastet. Deshalb kann die Grenzbelastung sinnvoll nur 
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FKA 59,9 64,2 66,0 70,3 73,7 68,8 71,5 72,2 73,3 75,1 72,3 73,6 73,9 74,0 74,4 75,0 75,9

BEZA 32,3 33,6 34,0 34,5 35,3 34,0 34,6 34,7 34,8 35,0 35,2 35,7

BEZG 14,0 14,2 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6

∑ GBL 59,9 64,2 66,0 70,3 73,7 101,1 105,1 106,2 107,8 110,3 120,2 122,5 122,9 123,0 123,8 124,7 126,1

FKA 47,1 50,5 51,9 55,2 57,9 54,0 56,2 56,8 57,6 59,0 56,8 57,9 58,1 58,1 58,5 58,9 59,6

BEZA 25,4 26,4 26,7 27,1 27,7 26,7 27,2 27,3 27,3 27,5 27,7 28,0

BEZG 11,0 11,2 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5

∑ GBLG 47,1 50,5 51,9 55,2 57,9 79,4 82,6 83,4 84,7 86,7 94,5 96,2 96,6 96,7 97,3 98,0 99,1
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auf den Gesamthaushalt von Land und Gemeinden bezogen werden, in dem sich die 
Mehreinnahmen der Gemeinden (∆ SMZG > 0) niederschlagen. Auch die Bundesergän-
zungszuweisungen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft sind hier relevant. 

Unter Berücksichtigung der Gleichungen (10), (16) und (20) gilt für Gemeindesteuern: 

(28) GBLG =  a (1 – eG) g Gemeindesteuer FKA 

(29) GBLG =  b (1 – a) (1 – rº eG) g Gemeindesteuer BEZA  

(30) GBLG =  c (1 – cº q) Gemeindesteuer BEZG  

Tabelle 5 illustriert den enormen Einfluss der Bundesergänzungszuweisungen für un-
terproportionale Gemeindesteuerkraft auf die Grenzbelastungen. Die Empfängerlän-
der verzeichnen einen Anstieg der Grenzbelastungen um mehr als 50 Prozentpunkte 
und verlieren im Gesamthaushalt 17,5% bis 21,6% ihrer Mehreinnahmen. Sie wären also 
finanziell besser gestellt, wenn ihre Steuerkraft nicht wachsen würde. Anreizfeindlicher 
kann man ein Finanzausgleichssystem nicht gestalten. 

Tabelle 5 Grenzbelastungen bei der Grundsteuer 

 
■  FKA    ■  BEZA    ■  BEZG    ▬  unbereinigt 

 
Bei der Grundsteuer basieren die Grenzbelastungen auf der Annahme, dass jedes Land 
den bundesdurchschnittlichen Hebesatz verwendet. Dann entspricht die Verteilung 
der tatsächlichen Einnahmen auf die Länder der Verteilung der Grundbeträge, die im 
Finanzausgleich als Maßstab der Realsteuerkraft dienen. Vom Bundesdurchschnitt ab-
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FKA 37,3 40,0 41,1 43,8 45,9 42,8 44,5 45,0 45,6 46,7 45,0 45,8 46,0 46,1 46,3 46,7 47,3

BEZA 20,1 20,9 21,1 21,5 22,0 21,1 21,5 21,6 21,6 21,8 21,9 22,2

BEZG 51,4 52,2 52,4 52,4 52,7 53,0 53,5

∑ GBLG 37,3 40,0 41,1 43,8 45,9 63,0 65,5 66,1 67,1 68,7 117,5 119,6 120,0 120,1 120,8 121,6 123,0

∑ GBH 30,9 47,9 48,9 43,7 40,1 69,0 38,2 77,7 80,7 74,0 111,6 138,3 135,2 130,3 133,7 131,0 123,0

∆ GB -6,4 7,9 7,7 -0,1 -5,7 6,0 -27,3 11,6 13,6 5,3 -6,0 18,7 15,2 10,2 13,0 9,4 0,0

H/HØ 120,8 83,5 84,1 100,2 114,3 91,3 171,5 85,1 83,1 145,5 105,4 86,5 88,8 92,2 90,3 92,8 100,0
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weichende landesdurchschnittliche Hebesätze sorgen aber dafür, dass die tatsächlichen 
Einnahmen bei einem Anstieg der Steuerkraft (gemessen an den Grundbeträgen) nicht 

überall gleich stark zunehmen. In Ländern mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen fal-
len die Grenzbelastungen bezogen auf ihre tatsächlichen Mehreinnahmen noch höher 
aus, während sie in Ländern mit überdurchschnittlichen Hebesätzen zurückgehen. 

Tabelle 5 zeigt im unteren Teil das beachtliche Ausmaß der Belastungsdifferenzen unter 
Verwendung der landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2018 für die Grund-
steuer B (Statistisches Bundesamt 2019). Die aggregierten Grenzbelastungen berechnet 

zu tatsächlichen Hebesätzen (∑ GBH) liegen um bis zu 18,7 Prozentpunkte (BB) über bzw. 
bis zu 27,3 Prozentpunkte (BE) unter den Grenzbelastungen zum normierten Hebe-
satz.6 Das spricht aber nicht gegen die Verwendung des bundesdurchschnittlichen He-
besatzes zur Bestimmung der Realsteuerkraft. Diese Vorgehensweise sorgt dafür, dass 
hebesatzbedingte Mehr- oder Mindereinnahmen, die in der Finanzautonomie der Län-
der liegen, keinen Einfluss auf ihre Zuweisungen bzw. Abschöpfungen haben. 

e. Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist zwar faktisch eine Gemeinschaftsteuer, deren Aufkommen über 
die Gewerbesteuerumlage teils dem Bund und den Ländern zufließt. Bezüglich der hier 
relevanten Landes- und Gemeindeanteile erfolgt durch die Umlage aber nur eine Um-
verteilung der im Land anfallenden Mittel. Sie beeinflusst dennoch den Finanzaus-
gleich, vor allem, weil die Einnahmen des Landes vollständig, die Einnahmen der Ge-
meinden aber nur anteilig angerechnet werden. Weniger bedeutsam sind demgegen-
über die unterschiedlichen Einwohnergewichte auf der Landes- und Gemeindeebene. 

Die Grenzbelastungen errechnen sich nach den Gleichungen (24) bis (27) für Gemein-
schaftsteuern. Allerdings können die Grenzbelastungen bei der Gewerbesteuer, die im 
Kern eine Gemeindesteuer darstellt, nur bezogen auf den Gesamthaushalt sinnvoll in-
terpretiert werden7. Tabelle 6 ist analog zu Tabelle 5 für die Grundsteuer aufgebaut und 
zeigt neben den normierten auch die Grenzbelastungen zu tatsächlichen Hebesätzen. 

Auch hier bewirken die Bundesergänzungszuweisungen für unterproportionale Ge-
meindesteuerkraft einen Anstieg der Grenzbelastungen um rund 50 Prozentpunkte. 
Die Empfängerländer verlieren im Gesamthaushalt 16,2% bis 20,3% ihrer Mehreinnah-
men. Die aggregierten Grenzbelastungen berechnet zu tatsächlichen Hebesätzen liegen 

 
6 Die Grenzbelastungen berechnet zu tatsächlichen Hebesätzen ergeben sich aus den Grenzbelastungen 
zum normierten Hebesatz dividiert durch die Relation zwischen dem tatsächlichen Hebesatz (H) und 
dem bundesdurchschnittlichen Hebesatz (HØ). Die Relation H/HØ entspricht dem Verhältnis der tatsäch-
lichen Einnahmen (H x Grundbetrag) zu den normierten Einnahmen (HØ x Grundbetrag). 
7 Bezogen auf den Landeshaushalt lassen sich die Grenzbelastungen zwar rechnerisch bestimmen. Infol-
ge des sehr kleinen Länderanteils erreichen sie jedoch exorbitante Werte und sind wenig aussagefähig. 
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um bis zu 11,6 Prozentpunkte (SL) unter bzw. bis zu 30,5 Prozentpunkte (BB) über den 
Grenzbelastungen zum normierten Hebesatz. 

Tabelle 6 Grenzbelastungen bei der Gewerbesteuer 

 
■  FKA    ■  BEZA    ■  BEZG    ▬  unbereinigt 

 
Die Gewerbesteuer-Grenzbelastungen sind bei allen Ländern mit Ausnahme der Bezie-
her von Bundesergänzungszuweisungen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft 
ein wenig größer als die Grundsteuer-Grenzbelastungen. Dieser Effekt basiert darauf, 
dass bei der Gewerbesteuer ein Teil der Mehreinnahmen im Landeshaushalt verbucht 
und voll als Finanzkraftzuwachs des Landes veranlagt wird. Bei der Grundsteuer wer-
den dagegen alle Mehreinnahmen den Gemeinden zugerechnet und nur anteilig als Fi-
nanzkraft des Landes gewertet. Letzteres erhöht allerdings die Grenzbelastungen der 
Länder, die Zuweisungen nach der Gemeindesteuerkraft erhalten. Dort müssen sie stär-
kere Einbußen hinnehmen, wenn die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer stammen. 

5. Abbau der Grenzbelastungen 

Die Grenzbelastungen, die bei einer Erhöhung der Steuereinnahmen auftreten, „erzeu-
gen negative Anreizeffekte, weil Anstrengungen zur Verbesserung der eigenen Wirt-
schafts- und Steuerkraft sich zumindest finanziell für ein Bundesland kaum auszahlen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Länder zwar die Kosten ihrer Aktivitäten tragen, 
aber die daraus resultierenden Steuereinnahmen zu einem großen Teil an die anderen 
Bundesländer und an den Bund abführen müssen“ (Scherf 2020, S. 15). 
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FKA 37,9 40,6 41,7 44,4 46,6 43,5 45,2 45,7 46,3 47,5 45,7 46,5 46,7 46,8 47,0 47,4 48,0

BEZA 20,4 21,2 21,5 21,8 22,3 21,5 21,9 22,0 22,0 22,1 22,3 22,5

BEZG 49,1 49,8 50,0 50,0 50,3 50,6 51,1

∑ GBLG 37,9 40,6 41,7 44,4 46,6 63,9 66,4 67,1 68,1 69,7 116,2 118,2 118,6 118,8 119,4 120,3 121,6

∑ GBH 33,8 43,6 45,7 43,3 39,9 63,1 65,2 71,5 72,1 63,0 110,8 148,7 131,4 116,9 126,1 108,7 121,6

∆ GB -4,1 2,9 4,0 -1,2 -6,7 -0,8 -1,3 4,3 4,0 -6,7 -5,4 30,5 12,8 -1,8 6,8 -11,6 0,0

H/HØ 112,3 93,3 91,3 102,7 116,7 101,2 102,0 93,9 94,5 116,9 104,9 79,5 90,3 101,6 94,6 110,7 100,0



14 

Wenn der Fokus auf den Landeshaushalt gelegt wird, ergeben sich bei der Lohnsteuer 
besonders hohe Grenzbelastungen bis zu 135%. Dieser Blickwinkel überzeichnet aller-
dings das Problem. Der Gesamthaushalt von Ländern und Gemeinden stellt grundsätz-
lich die aussagefähigere Bezugsgröße dar, weil Land und Gemeinden die öffentlichen 
Leistungen auf ihrem Gebiet gemeinsam erbringen. Zudem kann das Land seine Ge-
meinden über den kommunalen Finanzausgleich an den Mehr- oder Mindereinnahmen 
im Länderfinanzausgleich beteiligen. 

Im Gesamthaushalt treten allerdings ebenfalls extrem hohe Grenzbelastungen auf. Bei 
der Lohnsteuer erreichen die effektiven Spitzenbelastungen fast 100%. Bei der Abgel-
tungsteuer liegen sie mit 98% und bei der Körperschaftsteuer mit 92% nur wenig darun-
ter. Die höchsten Spitzenbelastungen finden sich freilich bei den kommunalen Steuern 
mit 120% für die Gewerbesteuer und 122% für die Grundsteuer. 

Als Triebfeder der Spitzenbelastungen erweisen sich die neuen Bundesergänzungszu-
weisungen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft. Sie erhöhen die Grenzbelas-
tungen bei der Lohnsteuer um ca. 14 und bei den Gemeindesteuern sogar um ca. 50 Pro-
zentpunkte. Diese speziellen Bundesergänzungszuweisungen bewirken einen Steuer-
kraftausgleich, der den Finanzkraftausgleich unsystematisch überlagert und damit 
Übernivellierungseffekte erzeugt (Scherf 2020, S. 10–12). Insofern bietet sich die Ab-
schaffung der besonders anreizfeindlichen Bundesergänzungszuweisungen für unter-
proportionale Gemeindesteuerkraft als erstrangige Reformoption an. 

Tabelle 7 Grenzbelastungen ohne BEZ nach der Gemeindesteuerkraft 

 
Für die vom Steueraufkommen her wichtigsten Fälle der Lohnsteuer und der Gewer-
besteuer zeigt Tabelle 7 die deutliche Reduktion der Grenzbelastungen, die durch einen 
Wegfall der Gemeindesteuerkraftzuweisungen erreicht werden kann. Bezogen auf den 
Gesamthaushalt ergeben sich nun bei der Gewerbesteuer für den Länderfinanzaus-
gleich geradezu moderate Belastungsquoten unter 70%. Auch bei der Lohnsteuer ist die 
Entlastung unverkennbar, obwohl die Grenzbelastungen infolge der allgemeinen Bun-
desergänzungszuweisungen immer noch bis zu 86% erreichen. 

Land NW BY BW HE HH NI BE RP SN SH BB ST TH MV SL HB GBU

∑ GBLG1 46,5 49,8 51,2 54,6 57,2 78,5 81,6 82,4 83,6 85,6 95,8 97,6 98,0 98,1 98,7 99,4 100,5

∆ GB -13,4 -13,6 -13,7 -13,7 -13,7 -13,8 -14,0

∑ GBLG2 46,5 49,8 51,2 54,6 57,2 78,5 81,6 82,4 83,6 85,6 82,4 84,0 84,3 84,4 84,9 85,6 86,6

∑ GBLG1 37,9 40,6 41,7 44,4 46,6 63,9 66,4 67,1 68,1 69,7 116,2 118,2 118,6 118,8 119,4 120,3 121,6

∆ GB -49,1 -49,8 -50,0 -50,0 -50,3 -50,6 -51,1

∑ GBLG2 37,9 40,6 41,7 44,4 46,6 63,9 66,4 67,1 68,1 69,7 67,2 68,4 68,7 68,7 69,1 69,7 70,5

Lohnsteuer

Gewerbesteuer
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Die Empfänger der Bundesergänzungszuweisungen für unterproportionale Gemeinde-
steuerkraft werden eine solche Reform dennoch nicht ohne Weiteres begrüßen. Zwar 
befinden sie sich derzeit in einer Armutsfalle, in der sich Anstrengungen zur Verbesse-
rung der Wirtschafts- und Steuerkraft finanziell nicht lohnen, aber die Aussicht auf ei-
gene Entwicklungschancen dürfte politisch weniger schwer wiegen als der unmittelba-
re Einnahmenverlust. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten möglicherweise Pau-
schaltransfers, die den Einnahmenverlust zunächst voll kompensieren und in den da-
rauf folgenden Jahren schrittweise abgebaut werden können (Scherf 2020, S. 22–25).8 

6. Zusammenfassung 

Der Beitrag präsentiert ein Modell zur Analyse der Grenzbelastungen im Länderfinanz-
ausgleich, das mit wenigen Basisinformationen auskommt. Man muss den komplexen 
Länderfinanzausgleich nicht komplett simulieren, um die Grenzbelastungen transpa-
rent und differenziert für alle relevanten Steuern auszuleuchten. Als Ausgangsdaten 
werden nur die Einwohnerzahlen der Bundesländer und die Einwohnergewichte bei 
den Länder- und Gemeindesteuern benötigt. Alle weiteren Schlussfolgerungen ergeben 
sich dann unmittelbar aus den Parametern des Systems und einigen Strukturgleichun-
gen. Ein zentraler Vorteil des Modells besteht darin, dass die Teilursachen der Grenz-
belastungen auf den verschiedenen Ausgleichsstufen separat ausgewiesen und ihre Bei-
träge zur Gesamtbelastung damit klar erkennbar werden. 

Mithilfe des Modells lassen sich nicht nur die Grenzbelastungen des aktuellen Systems, 
sondern auch eine Vielzahl von Parametervariationen analysieren. Beispielsweise lässt 
sich leicht zeigen, dass die häufig geforderte vollständige Anrechnung der kommunalen 
Steuerkraft die Grenzbelastungen für sich genommen deutlich vergrößert und somit 
dem Ziel einer Verbesserung der Anreizeffekte entgegensteht. 

Die teils enormen Grenzbelastungen, die im Länderfinanzausgleich eintreten, verdienen 
weit größere Aufmerksamkeit als ihnen im politischen Entscheidungsprozess einge-
räumt wird. Bei der letzten Reform wurden Hinweise auf die besondere Problematik 
der Bundesergänzungszuweisungen für unterproportionale Gemeindesteuerkraft of-
fenkundig ignoriert. Vor diesem Hintergrund erscheint es dringlich, die Debatte über 
die negativen Anreizeffekte des Länderfinanzausgleichs erneut zu intensivieren. Das 
heutige System, in dem sich ein Land finanziell verbessern kann, wenn seine Steuerein-
nahmen sinken, ist jedenfalls auf Dauer mit einer nachhaltigen föderalen Finanzord-
nung unvereinbar (Büttner/Görbert 2016, S. 824). 

 
8 Durch Pauschaltransfers ließen sich auch die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen ersetzen 
und die negativen Anreizeffekte des Länderfinanzausgleichs damit noch einmal deutlich reduzieren. Al-
lerdings dürften die politischen Widerstände gegen eine so umfassende Reform recht hoch sein. 
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